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Sehr geehrte(r) Newsletter-Empfänger(in), 

die BaFin hat unter dem Datum 01.04.2014 ihr Rundschreiben 02/2014 veröffentlicht. Das 
Rundschreiben beschäftigt sich erneut (wie schon die Rundschreiben 05/2013 und 2/2013 
(GW)) mit der FATF-Einwertung bestimmter Länder vom 14.02.2014. 

Dabei weisen nach wie vor Nordkorea und Iran nach Ansicht der FATF erhebliche Mängel in 
Bezug auf Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche aufweisen und finden sich erneut in 
der Kategorie I wieder. 

In der Kategorie II haben sich insoweit Änderungen ergeben, dass Kenia und Tansania aus 
der Liste der dort aufgeführten Länder gestrichen wurden, aber weiter, wie andere 
bestimmte Länder weiter unter Beobachtung der FATF stehen. 

Näheres können Sie dem oben genannten Rundschreiben und den dort angefügten 
Anlagen, die Übersetzungen zu den FATF-Berichten enthalten, entnehmen. 

Ich wünsche Ihnen nun noch eine schöne Arbeitswoche und schöne Osterfeiertage und 
Osterferien. 

  

Ihr 

Achim Diergarten 
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